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rungen und Leistungen für die Modernisie
rung vorhandener Grundfonds in vollem 
Umfang in die Planung der Produktion, der 
Kapazitäten und in die materielle Bilanzie
rung einzubeziehen. Die Modernisierung in 
sich geschlossener Produktionsabschnitte ist 
zu verstärken und durch hohe Leistungen 
sind neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft 
und Technik kurzfristig ökonomisch wirk
sam zu machen. Durch die Kombination von 
Modernisierung der Anlagen, Einsatz kom
plettierter neuer Ausrüstungen, zweigspezi
fischer Rationalisierungsmittel und Prozeß
steuerungen zu komplexen Modernisie
rungslösungen ganzer Produktionsabschnitte 
ist ein hoher volkswirtschaftlicher Effekt zu 
erreichen.

(2) Die Ausrüstungs- und Anlagenprodu
zenten haben für modernisierungswürdige 
Erzeugnisse ausgehend von den fortge
schrittensten Erkenntnissen von Wissen
schaft und Technik Modernisierungslösun
gen mit großer Breitenwirksamkeit zu er
arbeiten und in Form von Lieferkatalogen 
den Anwendern anzubieten. Die Lieferkata
loge haben zu enthalten:
a) die Typen der Erzeugnisse, die von den 

Herstellern durch Generalreparaturen 
modernisiert werden können,

b) die Baugruppen, Einzel- und Ersatzteile, 
die den Anwendern für die Modernisie
rung bereitgestellt werden,

c) die Angebotsprojekte als verbindlich an
zuwendende Bestlösungen für die Mo
dernisierung vorhandener Maschinen 
und Anlagen mit einem hohen Grad der 
W iederholbarkeit.

Die Lieferkataloge sind entsprechend der 
Anordnung vom 20. Februar 1985 über die 
einheitliche Artikelkatalogisierung (GBl. I 
Nr. 7 S. 87) als Bestandteil des zentralen 
Artikelkataloges herauszugeben.
(3) Die Produzenten niveaubestimmender 
Zulieferungen haben mit den Produzenten 
der Finalerzeugnisse auf der Grundlage ge
meinsam erarbeiteter Modernisierungs
lösungen Voraussetzungen für die rasche 
Entwicklung von Zulieferungen für die Mo
dernisierung zu schaffen. Der Anteil der 
Produktion von Zulieferungen für die Mo
dernisierung wird für ausgewählte Positio
nen mit Bilanzdirektiven festgelegt.
(4) Die Anwender haben für die Modernisie
rung der vorhandenen Ausrüstungen und 
Industrieanlagen sowie ganzer technologi
scher Prozesse auf der Grundjage der von 
den Herstellern bereitzustellenden Ange
botsprojekte verstärkt den eigenen Rationa
lisierungsmittelbau einzusetzen.
(5) Für ausgewählte Erzeugnisgruppen der 
metallverarbeitenden Industrie und der 
chemischen Industrie, die durch die Staat
liche Plankommission in Abstimmung mit 
den zuständigen Ministerien mit den staat
lichen Aufgaben festgelegt'werden, sind in 
Verantwortung der bilanzverantwortlichen 
Minister unter Einbeziehung der bilanzbe
auftragten Kombinate Modernisierungspro
gramme zu erarbeiten. Die Modernisie
rungsprogramme sind für den Fünf jahr
planzeitraum auszuarbeiten und mit den 
Planentwürfen zu den Jahresvolkswirt

schaftsplänen an die Staatliche Plankom
mission einzureichen.

(6) Die Modernisierungsprogramme gemäß
Abs. 5 haben folgende Aussagen zu enthal
ten: .
a) Gesamtwert der herstellerseitigen Liefe

rungen und Leistungen für die Moderni
sierung vorhandener Grundfonds ein
schließlich Export (Bedarf und Deckung) 
Mio M
dayon: • durch Generalreparaturen

• durch Bereitstellung von Bau
gruppen, Einzelteilen und Er
satzteilen

• durch Bereitstellung von An
gebotsprojekten als verbind
lich anzuwendende Bestlösun
gen

b) Anzahl (Stück) und Wert (Mio M) der 
durch die Hersteller durch Generalrepa
raturen zu modernisierenden Erzeugnisse 
und Industrieanlagen für Inland und Ex
port (Bedarf und Deckung) für die Bi
lanzposition insgesamt. (Weitere notwen
dige Untergliederungen nach Typen sind 
durch die Ministerien entsprechend den 
spezifischen Reproduktionsbedingungen 
festzulegen)

c) Bedarf und Deckung an Baugruppen, 
Einzelteilen und Ersatzteilen für die Mo
dernisierung, die durch die Hersteller be
reitzustellen sind (in der Maßeinheit der 
entsprechenden Bilanz)

d) Bedarf upd Deckung wesentlicher Zu
lieferungen für die Modernisierung, die 
durch Dritte bereitzustellen sind, geglie
dert nach Bilanzpositionen

e) Anzahl und Wert der Angebotsprojekte 
als verbindlich anzuwendende Bestlö
sungen für die Modernisierung vorhan
dener Maschinen und Anlagen mit einem 
hohen Grad der Wiederholbarkeit

f) Aussagen zu den volkswirtschaftlichen 
Aufwendungen und Effekten, z. B.
— Erhöhung der Gebrauchseigenschaften 
' und Lebensdauer der zu modernisie

renden Ausrüstungen und Anlagen
— Gegenüberstellung modernisierter Er

zeugnisse und Neuprodukfion unter 
Berücksichtigung der normativen 
Nutzungsdauer hinsichtlich des Mo
dernisierungsaufwandes insgesamt, 
darunter des Arbeitsaufwandes und

• des Materialaufwandes

g) bilanzkonkrete Entscheidungsvorschläge.

(7) Die Bedarfsträger (Anwender) bzw. die 
Fondsträger haben ihren Bedarf an Gene
ralreparaturen untergliedert nach Typen, 
Baujahr, Gütegrad und Lieferbetrieb sowie 
ihren Bedarf an Zulieferungen und Ange- 
boisprojekten für die Modernisierung vor
handener Maschinen und Anlagen mit den 
Herstellern bzw. den bilanzierenden und bi
lanzbeauftragten Organen abzustimmen. Die 
erforderlichen Abstimmungen haben entspre
chend den terminlichen Festlegungen zu den 
liefer- bzw. verbraucherseitigen Informatio
nen im Zusammenhang mit der Bilanzie
rung der Neuproduktion der entsprechenden 
Erzeugnisse zu erfolgen. Auf den Bestellun
gen und in den Wirtschaftsverträgen haben


